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KAPITEL 19 

HUME UND KANT 

/. Zum Gang und zum Adressaten der Darstellung 

In den Kapiteln 1-18 ging es um eine Beschreibung der Rechtsmethodik 
bis zur Gabelung in der Scholastik (Kapitel 1-4), sodann - getrennt -
im romanischen (Kapitel 5-10) und im anglo-amerikanischen Rechtskreis 
(Kapitel 11-18). Die Aufgabe war - namentlich in den Kapiteln 1-2 und 
5-18, Dinge zu berichten, die bisher in Deutschland weniger bekannt 
waren, für die aber in der heutigen Phase des Begegnens der Rechtsord­
nungen ein größeres Interesse vorhanden ist als früher. Dabei mußte über­
wiegend auf „Originalmaterial" und nur gelegentlich auf schon bereit­
liegende Durcharbeitungen, Lehrbücher und Auswertungen zurückgegrif­
fen werden. 

In den noch folgenden Kapiteln 19-29 des historisch-vergleichenden 
Teils soll der mitteleuropäische Rechtskreis in seinen rechtsmethodischen 
Besonderheiten zur Sprache kommen. Zu ihm zählen die Rechte Deutsch­
lands, der heutigen Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz und Öster­
reichs. Eingeschlossen sind die Ausstrahlungen auf andere Rechtsordnun­
gen 1• Umgekehrt wird niemand leugnen, daß gerade dieser Rechtskreis 
wichtigste Anregungen von anderen Rechtsordnungen empfangen hat 2• 

Die folgenden Kapitel 19-29 sind als geistes- und rechtsgeschichtliche 
Einheit mit einem durchlaufenden Gedankengang dargestellt. Dadurch 
rechtfertigt sich ihre Zusammenfassung zum 4. Buch „Mitteleuropäischer 
Rechtskreis" der Gesamtdarstellung. Diese Einheit gliedert sich aber in 
drei voneinander abgesetzte Abschnitte: (1) Die Kapitel 19-27 schildern 
die rechtsmethodologische Entwicklung von KANT bis heute innerhalb der 
von KANT aufgerissenen Spanung von Sein und Sollen. (2) Kapitel 28 
widmet sich der Sein-Sollens-Vberbrückung durch HEGEL und MARX. 

1 Auf Einzelheiten kommt es dabei hier nicht an. Siehe zur Rechtskreislehre dies­
bezüglich z.B. ZWEIGERT-KÖTZ 1, 161 ff.; zu den nAusstrahlungen" etwa DAVID-GRAS­
MANN Nr. 66. ZwEIGERT-KöTz verwenden den Ausdruck ndeutscher Rechtskreis", ARMIN­
JON-NOI.DE-WoLFF „germanischer Rechtskreis"; in diesem Werk wird nmitteleuro­
päischer Rechtskreis" bevorzugt, weil nicht nur Deutschland dazu zählt, und das common 
law mit gewisser Berechtigung auch ngermanique" genannt werden könnte. 

11 Vgl. die Ausführungen zu DoNNEAU bei STINTZING-LANDSBERG 1, 375ff., als ein 
Beispiel unter vielen möglichen. 
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(3) Das sich aus beiden Ansätzen heute darbietende praktische Resultat 
soll in Kapitel 29 vor Augen geführt werden. 

Dadurch ergibt sich im darstellerischen Zusammenhang des Gesamt­
werks eine Besonderheit, die zum Widerspruch herausfordern kann: Die 
hegelianisch-marxistische Rechtsauffassung, die das Rückgrat der Metho­
dik des „sozialistischen Rechtskreises" darstellt, wird auf diese Weise 
innerhalb des mitteleuropäischen Rechtskreises abgehandelt (wodurch auch 
der äußere Umfang von Band III an die Grenzen des Tunlichen stößt). 
Es soll nicht geleugnet werden, daß es den sozialistischen Rechtskreis 
gibt und daß er über eine spezifische Methodik verfügt. Aber neben dem 
Hinweis auf den den religiösen Rechten nahestehenden Charakter des 
marxistischen Rechts in Kapitel 2 oben und der für den mitteleuropäischen 
Rechtskreis auch erforderlichen, und eigentlich nur aus seinem geistes­
geschichtlichen Zusammenhalt erklärbaren Behandlung dieses sozialisti­
schen Rechts wäre ein eigener Teil „Methodik des sozialistischen Rechts­
kreises" zu einer Wiederholung von schon Gesagtem geworden. Kapitel 2 
V und Kapitel 28 sollen daher einen solchen Teil ersetzen. Die sachliche 
Rechtfertigung dieses darstellerischen Vorgehens mag in dem erwähnten 
Sein-Sollens-Bezug von Hegelianismus und Marxismus, eine personen­
bezogene darin gesehen werden, daß HEGEL und MARX ihren philoso­
phischen Standort im deutschen Spätidealismus haben. 

Der Bericht über die Entwicklung der Rechtsmethodik im mitteleuro­
päischen Rechtskreis ist nicht nur für Leser aus diesem Rechtskreis be­
stimmt, sondern in erster Linie für solche aus anderen Rechtskreisen. Der 
gedachte Adressat der Darstellung ist etwa ein anglo-amerikanischer, 
französischer, südamerikanischer, buddhistischer Jurist, der sich über die 
Eigenheiten des Rechtsdenkens als solchem in der geistigen Heimat von 
KANT, HEGEL, SAVIGNY und !HERING im überblick unterrichten will. 

II. Verhältnis zu vorhandenem Schrifttum 

Der grundlegende Unterschied zu den Kapiteln 1-18 besteht dabei darin, 
daß „aufarbeitende" Literatur in reichem Maße vorhanden ist. Es han­
delt sich um Werke von so großem Gewicht, daß die nachfolgenden Kapi­
tel 19-29 zu Einzelheiten nicht viel Neues beitragen können und wollen 
und vor allem auch nicht der wissenschaftlichen Höhe jener Aufarbeitun­
gen nachzueifern bestrebt sind. Nur in der Gewichtung wird sich im Ver­
hältnis zum bisherigen Schrifttum mancherlei Neues ergeben. 
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Wer sich über die spezifisch mitteleuropäische „Entwicklung der Rechts­
methodik" orientieren will, greife, wenn er von den Juristenpersönlich­
keiten ausgehen will, zum STINTZING-LANDSBERG oder zu ERIK WOLFS 
„Großen Rechtsdenkern"; wenn ihn der geistesgeschichtliche Ansatz be­
wegt, zu WIEACKERS „Privatrechtsgeschichte der Neuzeit" oder zu Ko­
SCHAKERS „Europa und das römische Recht"; wenn er die Zeit von 
SAVIGNY bis heute aufgeschlüsselt studieren möchte, zum historisch-kriti­
schen Teil von LARENZ' „Methodenlehre der Rechtswissenschaft" ; und 
wenn er erfahren will, „wie man's heute in Westdeutschland macht", zum 
ENNECCERus-NIPPERDEY, wiederum zum LARENZ, zu EssERS „Grundsatz 
und Norm" 3, zu den anderen Methodenlehren oder zu methodisch enga­
gierten Lehrbüchern des materiellen Rechts. 

Daß angesichts dieser Fülle hervorragender Werke zur Rechtsmethodik 
im mitteleuropäischen Rechtskreis, seit er sich ein eigenes Gesicht gab 4, 
überhaupt noch einmal eine Darstellung versucht wird, hängt einerseits mit 
der Absicht dieses Werkes zusammen, Rechtsmethoden zu vergleichen -
und man kann nur vergleichen, wenn man die einzelnen Teile kenn­
zeichnet, die man vergleichen will -, andererseits mit dem Wunsch, be­
stimmte Akzente zu setzen. Diese Betonungen sind als Ergänzungen zu 
den vorliegenden Zusammenfassungen und Theorien der Methodenent­
wicklung gemeint. Sie betreffen vor allem den Einfluß DAVID HuMES und 
KANTS (Kap. 19), die Rolle des Idealismus und die Bedeutung SAVIGNYS 
(Kap. 20), die Begründung des Positivismus (Kap. 21) und die Begriffs­
jurisprudenz (Kap. 22), die Bedeutung IHERINGS (Kap. 23 ), neue Anstöße 
aus der Rechtsphilosophie (Kap. 24) und den dann einsetzenden Pendel­
schlag zwischen Naturrecht und Rechtspositivismus (Kap. 25), die Fort­
setzung der empirischen Tradition (Kap. 26) und eine zusammenfassende 
Würdigung der sog. „Wertungsjurisprudenz" (Kap. 27).Alle diese Schwer­
punkte der rechtsmethodischen Entwicklung liegen auf dem Feld der seit 
HuME und KANT problematisierten Sein-Sollens-Spannung. Dem entgegen­
gesetzt sind HEGELS und MARX' - auch rechtsmethodisch erhebliche-Über­
brückung, ja Leugnung jener Spannung (Kap. 28). Das praktische An­
liegen wird verfolgt in einem Referat der heute vorwiegend vertretenen 
Methodenlehren im mitteleuropäischen Rechtskreis (Kap. 29). 

Es kann, wie gesagt, nicht darum gehen, neben die Standardwerke 
einen konzentrierten und dabei notwendigerweise inhaltlich entleerten 

3 Siehe zu allen Genannten das Verzeichnis abgekürzt zitierter Literatur. 
' Dazu das folgende, insbes. über HuME und KANT. 
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Abguß zu stellen. Der Ehrgeiz der folgenden zehn Kapitel besteht gewiß 
nicht hierin. Auf der anderen Seite erscheint es doch notwendig, nach der 
vorhergehenden Skizze der Methodenentwicklung vor der Hochscholastik, 
im romanischen Rechtskreis und im anglo-amerikanischen Bereich ein paar 
Hinweise auf den mitteleuropäischen Rechtskreis zu geben. Das dient je­
doch nicht der gleichmäßigen Beschreibung aller methodenbezüglichen 
Vorgänge zwischen KANT und heute, sondern einesteils dem Vergleich 
mit den vorher geschilderten Rechtskreisen, andernteils der Vorbereitung 
des eigenen Standpunkts. Dies sind die beiden ausschließlich zugrunde 
gelegten Kriterien bei der Auswahl des Stoffes. 

In den Mittelpunkt jener zweihundert Jahre wird absichtlich das Werk 
RuooLPH VON !HERINGS gesetzt. Das ihm voraufgehende Jahrhundert 
wird als ein auf !HERING zulaufendes geschildert, die nach ihm folgenden 
achtzig Jahre werden im Hinblick auf die von !HERING ausgehenden 
Einflüsse durchleuchtet. Den Grund für dieses darstellerische Vorgehen 
gibt wiederum nicht nur die Bedeutung !HERINGS, wenn auch natürlich 
sie allein, die bisher trotz aller Würdigung wohl doch noch zu wenig her­
vorgehoben wurde, Anlaß genug wäre. Es handelt sich um einen Ge­
sichtswinkel, welcher der Vergleichung mit den beiden anderen großen 
Rechtskreisen und auch der Vorbereitung des eigenen Standpunkts am 
meisten dienlich ist. 

Zugegebenermaßen wird dadurch die Perspektive gegenüberSTINTZING­
LANDSBERG, WIEACKER und LARENZ verschoben. Eben dies wird als Ak­
zent der Darstellung angestrebt. !HERING überragt in seiner Bedeutung 
als Rechtsmethodiker im Sinne einer allgemeinen Methodik des Rechts 
alle anderen. Er schrieb seine Werke, auf die es hier ankommt, zwanzig 
bis dreißig Jahre vor HOLMES und fünfzig Jahre vor GtNY. DuRKHEIM, 
DuGUIT und HAURIOU bauten auf ihm auf. 

Aber auch !HERING wird nur verständlich, wenn man ihn in die große 
Entwicklung einreiht, die mit der durch den Augsburger Religionsfrieden 
im Jahr 1555 in Deutschland "gekappten" Renaissance begann, durch 
KANT aufgegriffen, durch HERD ER, GOETHE und HEGEL um geprägt, durch 
SAVIGNY und PucHTA juristisch gefaßt und, nach !HERINGS zukunfts­
weisendem Dazwischentreten, durch die weiteren Entwicklungen der juri­
stischen Methodik bis heute fortgeführt wurde. 

Mit der Beschreibung "mitteleuropäischer" Rechtsmethodik wird der 
historisch-vergleichende, kritische Teil abgeschlossen. Ein zweiter Teil des 
Werkes soll einem eigenen Beitrag in rechtsmethodischer Absicht gewidmet 
sein (Kap. 30-36 ). 
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III. Die Trennung von Sein und Sollen als philosophische Maxime 
bei Hume und Kant und der bestimmende Einfiuß dieser Trennung 

auf die rechtsmethodische Entwicklung im mitteleuropäischen Rechtskreis 
in den letzten 200 Jahren 

1. Vergleich mit dem romanischen und dem anglo-amerikanischen Rechts­
kreis 

Von der bewußt anti-scholastischen, gegen das Naturrecht gewandten, mit 
ANSELM VON CANTERBURY beginnenden und bis heute tonangebenden 
sollenszugewandten Haltung des anglo-amerikanischen Rechtskreises war 
ausführlich die Rede 5• Das gleiche gilt von dem gegensätzlich ausgerichte­
ten, in erster Linie einem naturrechtlichen Seins-Gehorsam verhafteten 
romanischen Rechtskreis, sei es in der älteren katholisch-royalen, sei es 
in der jüngeren laizistischen Version 6• 

Mitteleuropa bildete im Vergleich zu diesen beiden Rechtskreisen bis 
zur Mitte des 18. Jahrhunderts keinen dritten. Das Naturrecht galt, und 
selbst dort, wo - im Gefolge der Spanier, der Holländer und des ALT­
HUSIUS - an die Stelle des verordneten Naturglaubens der Vernunftglaube 
getreten war, beherrschte der Primat des Seins und die Frage nach dem, 
was der natürlichen Lage angemessen sei, voll die juristische Szene. 

Das änderte sich, als IMMANUEL KANT eine "Beobachtung" von DAVID 
HuME aufnahm und daraus die Basis seiner Moralphilosophie machte, den 
Satz nämlich, daß aus dem Sein kein Sollen und aus dem Sollen kein 
Sein gefolgert werden könne. Der Standort dieses Satzes in der Denkwelt 
HuMES und KANTS ist unten zu bestimmen. Hier ist festzustellen, daß 
und mit welch unerhörten und für den Fortschritt der Wissenschaft allge­
mein und des Rechts im besonderen schlechthin bestimmenden Folgerun­
gen die allgemeine Annahme dieser Maxime in Mitteleuropa wirksam 
wurde 7• 

5 Oben Kap. 11 und 18. Wenn WELZEL, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, 
4. Aufl. 1962, 70, 72, insbes. 79, auf die "Empirie" und das sich des Einzelfalles an­
nehmende, regelkritische Denken bei JOHANNES DuNS ScoTus und auf den dieses Denken 
fortsetzende Nominalismus WILHELMS VON OcKHAM hinweist, so werden damit die 
obigen Ausführungen von einem anderen Blickwinkel aus bestätigt. DuNs wurde auf 
dem Kontinent der ndoctor subtilis" genannt. Darin liegen zugleich der Respekt und 
die Kritik der Entelechial-Naturrechder. 

e Oben Kap. 10. 
7 Unten III, IV zu HuME und KANT. WELZEL, aaO, 102, meint, der Gegensatz von 

Sein und Sollen sei als Problem des Naturrechts vor allem durch die Reformation, und 
hier durch LUTHERS Naturrecht von Bedeutung geworden. Das ist richtig, soweit damit 
LUTHERS Wiederanknüpfung an die eleutherische Extraposition, d. h. an die Aus-
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2. Der allgemein-philosophische Inhalt des Satzes und seine Auswirkung 
auf das Denken von Recht 

a) Philosophie und Epistemologie 

Für die aristotelisch-scholastische Entelechie war der Gegensatz von Sein 
und Sollen kein Problem gewesen, denn der Sollzustand war dem Sein 
immanent. Für die Tragik des „mittleren Plato" und für die fragende 
Frömmigkeit der christlich gewordenen Angelsachsen und Normannen 
war "Sein und Sollen" ebenfalls kein philosophisches Kernthema. Die 
sokratische Idee und später Gott der Herr durch seine Gebote und Offen­
barungen waren Quellen für Handlungsaufträge an den Menschen ohne 
Rücksicht auf, ja oft gerade gegen angebliche Naturrechtssätze. Der Augu­
stinismus hatte die Sein-Sollens-Problematik in die manichäisch konzi­
pierte Dualität des Gottesstaats auf Erden hineingebunden und hatte, 
nachdem sich die karolingische Kaiseridee als undurchführbar erwies, 
außer seiner philosophischen auch seine politische Oberzeugungskraft ver­
loren. Die Reformation griff den tragisch-eleutherischen Ansatz mit aller 
Radikalität wieder auf und konnte das Sein als sterblich-weltlich abtun. 

Der erste, der eigentlich mit Fug die Sein-Sollens-Frage hätte stellen 
können, war SPJNOZA, der die christlich-reformierte Gesellschaft Hollands 
rationalisierend säkularisierte, dabei ihre Existenzbedingungen verkannte 
und folglich die Vernunft moralisch hypostasieren mußte. Für SPJNOZA 
hätte zur Stellung der Sein-Sollens-Frage um so mehr Anlaß bestanden, 
als er auf MAIMONIDES, EBREU und die reife jüdische Kabbala zurück­
greifen konnte und zurückgriff, die ohnehin gezwungen gewesen waren, 
eine dem Christentum in seinen beiden Varianten, Entelechie und Eleu­
therik, ebenbürtige Lebensphilosophie zu entwickeln, wozu die strikte 
Sein-Sollens-Trennung das beste Mittel war und ist. Zwar haben die 
Kabbala und, ihr folgend, SPJNOZA jene Lebensphilosophie nicht ent­
wickelt, sondern den entscheidenden Schritt abendländischer Säkularisa­
tion KANT überlassen. Aber in kühnem Vorgriff hatten sie die erkenntnis­
theoretisch zugehörige letzte Folgerung dieser Philosophie, die Subjekt­
Objekt-Identifizierung und damit die "Heilung" der Sein-Sollens-Kluft, 
auf moralischem Gebiet schon gezogen. SPINOZA wiederholte nur diese 
Subjekt-Objekt-Identifikation, und HEGEL wiederholte nur SPJNOZA. Fast 
seherisch hatte die KABBALA diesen Teil, das Ende der Sein-Sollens-Tren­
nung, vorhergesagt. 

geliefertheit des Seins an Gottes Sollensgebote gemeint ist; unrichtig aber, soweit es 
um eine echte zweipolige Spannung von Sein und Sollen geht. Diese setzt eine säku­
lare Zwei-Reiche-Lehre voraus, die nicht schon LUTHER, sondern im Grunde erst KANT 
vertrat. Zum "Voluntarismus" unten Kap. 35. 
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Was SPINOZA nicht tat, die reformierte Idee des Menschen philosophisch 
genau zu fixieren, leistete KANT. Er führte die Welt der Erscheinungen 
auf die Dreiheit Subjekt-Objekt-Vernunft zurück, verlieh also dem er­
kennenden Ich die Vernunft als Mittel der individualisierten Welterobe­
rung. Die Wertungsfrage war in dieser säkularisierten, „entpolisierten" 
(oder soll man sagen: entpolitisierten) Vernunftwelt nur dadurch zu lösen, 
daß dem einzelnen eine ihm innewohnende wertende Instanz, für KANT 
„das Gewissen in mir", zuerkannt wurde. So konnte KANT beides, Sein 
und Wertung, auf „den gestirnten Himmel über mir" und „das Gewissen 
in mir" zurückführen. Diese Deduktion auf Ich, Umwelt und (sowohl 
das Objekt erkennende wie durch das Subjekt wertende und damit Ich 
und Umwelt erschöpfend verbindende) Vernunft zwang zur klaren Tren­
nung von Sein und Sollen, eine von DAVID HuME vorformulierte Grund­
unterscheidung. 

Der allgemein-philosophische Gehalt des Trennungssatzes ist also eine 
Aussage über die Ich-Umwelt-verbindende geistige Beziehung, genannt 
Vernunft, derart, daß diese, letztlich wohl aus empirisch beobachtetem 
Grunde, auf eine Umwelt-bezogene Seinskomponente und eine Ich-bezo­
gene Sollens-(Wertungs-)Komponente zurückgeführt wird. Statt im Sein 
wird das Sollen im „Kategorischen Imperativ" verankert und damit auto­
nom gemacht. 

Zwei Dinge, in sich zusammengehörig, fallen bei dieser denkbar ein­
fachen philosophischen Einkleidung des durch die Reformation im Sub­
jekt wieder freigesetzten Menschenbildes aus dem Rahmen der Betrach­
tung heraus: Die extraponierende (tragische oder eleutherische) Haltung 
des „kantischen" Subjekts und die polis-politische oder christlich-politische 
(vgl. dazu im Neuen Testament LUKAS 22, 24) Organisation dieses Sub­
jekts. 

KANT individualisierte den erst reformierten und dann säkularisierten 
Christen, und dadurch entpolisierte er ihn zugleich. Trotz aller politisch­
schriftstellerischen Bemühungen gelangte er nicht zu einer politischen Ver­
ortung des Menschen 8 • 

8 Hieran änderte auch das .Immediatverhältnis" nichts, das - nach FRIEDRICH 
MEINECKE, Weltbürgenum und Nationalstaat, 7. Aufl. 1928 - in einem gesamtnationa­
len staatsbürgerlichen Bewußtsein, in einer .gesamtdeutschen Anteilnahme" (WIEACKER, 
Privatrechtsgeschichte, 350) an politischen Ereignissen zum Ausdruck kam. Selbst wenn 
es so etwas vor und zu KANTS Zeiten gegeben haben sollte: Ein gesamtstaatliches Be­
wußtsein in dem Sinne, daß man als politische Gemeinschaft Beschlüsse zur Regelung 
gemeinsam-eigener Angelegenheiten fassen kann, war aufgrund der in Deutschland 
fehlenden Umsetzung des Laienpriestertums der Reformation in politische Meinungs­
bildung in jener Zeit und noch lange danach nicht zu finden. Dies ist damit gemeint, wenn 
hier wiederholt gesagt wird, die deutsche Gesellschaft sei im wesentlichen bis heute eine 

3 Fikentschcr, Methoden III 
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Aus der ontologischen Prämisse folgt die epistemologische Konsequenz: 
Wenn man mit KANT Ich, Umwelt und Vernunft nach den Kategorien 
von Sein und Sollen trennt, stellt sich die Erkenntnisfrage mit Nachdruck. 
Für das Recht wird dies besonders wichtig sein. 

b) Wirkungen auf die Rechtsmethode 

Damit sind die rechtlichen Implikationen der HuME-KANTschen Sein­
Sollens-Trennung umrissen und der Unterschied zu den beiden anderen 
großen abendländischen Rechtskreisen (oben 1) bestimmt. 

Das HuME-KANT-Axiom wirkt sich auf die Methode des Rechts in 
zumindest drei Hinsichten aus: 

Mit der klaren Trennung von Sein und Sollen war in erster Linie dem 
Naturrecht die Glaubwürdigkeit entzogen, weil es davon lebt, dem Sein 
ein Sollen, die Entelechie, abzugewinnen. Seit LUTHER war die Entelechie, 
die Sollensgerichtetheit des Seins, schon ins Wanken geraten, aber seit 
HuME und KANT war das katholische und jedes Naturrecht philosophisch 
für immer in die Verteidigung gedrängt und damit zu einer zwar respek­
tablen, aber doch Individual- und Sonderethik abgesunken. 

Der andere Rechtsbezug des Axioms ist der folgende: Mit der tragi­
schen und christlich-reformierten Gläubigkeit ist die Trennung von Sein 
und Sollen an sich verträglich. Für extraponierende Philosophien ist die 
Sein-Sollens-Divergenz im Grunde eine Selbstverständlichkeit. Aber diese 
Philosophien haben kein Problemverhältnis zum Sein. Denn für sie ist 
das Sein machbar. Der Primat des Sollens ist so stark, daß das Sein 
eine steuernde Funktion gar nicht einnehmen kann. Den Tragikern ist 
alles machbar, den Polis-Griechen durch Beschluß auf der Agora ohne 
jeden Schutz bestehender Rechte, den Wikingern und Indianern durch 
beschlossenen Kampf. Den Eleutherikern zählt das Sein als "Welt", die 
überwunden ist in Christus, die den Glauben und die Gläubigen „nicht 
kennt". Gottes Wille ist alles, was in ihm ist, ist eine neue, von neuem 
Sollen bestimmte Kreatur. Für HuME und KANT jedoch stehen Sein und 
Sollen in einem Verhältnis der Gleichberechtigung. Der gestirnte Himmel 
und das subjektive Gewissen sind gleichwertige Pole eines offen bleiben-

vorrevolutionäre. Auch WIEACKER sagt, ganz unvermittelt nach der Hervorhebung des 
„Immediatverhältnisses", schon auf S. 351, daß in Deutschland „eine kulturelle Blüte 
außerhalb der großen politischen Hauptstädte ... von der gesellschaftlichen Aktion zum 
,Dichten und Denken' ab(lenkte)". Aber warum lag denn Deutschland „außerhalb der 
großen politischen Hauptstädte", nachdem es bis zum Beginn der Reformation, ja zu­
nächst sogar durch sie selbst, im Mittelpunkt gelegen hatte? Vgl. zum Ganzen auch die 
Hinweise bei WIEACKER, aaO, auf DILTHEY, BRUNSCHVICG und die zeitgenössische Lite­
ratur; weiterhin THOMAS BRuNs, KANT et l'Europe, Etude critique de l'interpretation 
et de l'influence de Ja pensee internationaliste kantienne, Diss. Saarbrücken 1973. 
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